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Motion 
„Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für eine parlamentarische 
Untersuchungskommission (PUK)" 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Vorlage zu unterbreiten, mit 
der die gesetzlichen Grundlagen für eine parlamentarische Untersuchungskommission 
(PUK) als Mittel der Oberaufsicht des Grossen Rates (Voraussetzungen, Verfahren, 
Kompetenzen) geschaffen werden. 

Begründung 
Die geltende Geschäftsordnung für den Grossen Rat des Kantons Thurgau sieht stän-
dige sowie nichtständige parlamentarische Kommissionen vor. Während den ständigen 
Kommissionen in erster Linie Aufsichtsfunktion zukommt, fällt die Vorberatung 
bestimmter Geschäfte in den Zuständigkeitsbereich der nichtständigen 
Kommissionen. Nicht vorgesehen ist eine parlamentarische 
Untersuchungskommission (PUK). 
Nicht nur in jüngster Vergangenheit wurde der Kanton Thurgau mit aussergewöhnlichen 
Vorkommnissen konfrontiert und es haben sich immer wieder Fragen zur Wahrneh-
mung der Aufsichtspflicht des Grossen Rates gestellt. Bis heute wurde meist die GFK 
mit der Aufgabe betraut, die Vorkommnisse mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
und Grundlagen zu untersuchen. Respektive wurde der Regierungsrat von sich aus ak-
tiv und setzte eine externe Untersuchungskommission ein. Auch in diesem Fall stellt 
sich die Frage nach den gesetzlichen Grundlagen und der Finanzkompetenz des Regie-
rungsrates. 
Es ist dringender Handlungsbedarf angezeigt, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
damit eine PUK zur Klärung der politischen Verantwortung bei Vorkommnissen mit 
grosser Tragweite eingesetzt werden kann. Diese soll mit den nötigen Kompetenzen 
und Mitteln ausgestaltet werden. Mit einer PUK werden dem Grossen Rat die Mittel in 
die Hand gegeben, um seine verfassungsmässige Oberaufsicht gemäss Art. 37 Abs. 1 
KV auch bei Vorkommnissen von grosser Tragweite zweckmässig und wirksam wahr-
nehmen zu können (vgl. z.B. für die Bundesversammlung). 
Der frühere Anlauf für ein PUK-Gesetz ist vor allem auch daran gescheitert, dass Re-
gierung und Verwaltung die Auffassung vertraten, eine PUK sei im Thurgau anders als 
im Bund und im Kanton Zürich rechtlich nicht möglich, solange eine ausdrückliche ver-
fassungsmässige Grundlage fehle und eine PUK deswegen den Grundsatz der Gewal-
tenteilung verletzen würde. Das trifft jedoch nicht zu. Laut § 37 KV übt der Grosse Rat 
die oberste Aufsicht im Kanton aus. 
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Eine PUK ist ein Instrument der Oberaufsicht. WIE das geschieht, ist keine Frage der 
Verfassung, sondern des Gesetzgebers, des Grossen Rates, der als Grundlage nur ein 
formelles, referendumsfähiges Gesetz beschliessen muss. Das bestätigt auch der Blick 
auf die Bundesebene: Die Verfassungsgrundlage in der Bundesverfassung ist nicht ge-
schaffen worden, um PUKs erst zu ermöglichen, vielmehr entstand der heutige Wortlaut 
(Art.169 BV) im Zuge der Totalrevision der BV im Jahr 2000. Bereits vorher, als die 
Rechtsgrundlagen noch dieselben waren wie im Kanton Thurgau heute, setzte die Bun-
desversammlung mehrmals PUK ein (1964, 1989, 1990 und 1995). Parlamentarische 
Kontrolle ist ein Element der Staatsleitung und somit nicht eine Durchbrechung der Ge-
waltenteilung."1  

1  Ehrenzeller, St.Galler Kommentar zu Art.169 BV, Rz 4. 
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